
    
Lehrgangsart: Maschinist für Löschfahrzeuge 
 
Lehrgangs- 
voraussetzung: 

Lehrgang „ Truppmann“ 
Führerschein für Fahrzeugklasse C 
Tauglichkeit G 25, G 41 

Ausbildungsziel: Befähigung zum Bedienen sowie Wartung und Pflege 
maschinell angetriebener Einrichtungen (nicht 
Zugeinrichtungen) und sonstiger auf Löschfahrzeugen 
mitgeführten motorbetriebenen Aggregate. 
Vermittlung von Kenntnissen und Verhaltensweisen für 
die Durchführung von Einsatzfahrten mit 
Sonderrechten. 

Wesentliche 
Ausbildungsinhalte: 

- rechtliche Grundlagen 
- Verantwortung und Aufgaben 
- Motorenkunde 
- Pumpenausbildung in Theorie und Praxis 
- Motorbetriebene Aggregate 
- Löschwasserversorgung und -förderung 

Bezugnehmende 
Vorschriften: 

- Ausbildungskonzept des BVA, Anlage 19 
-  ThBKG, Thür.Fw.Org.VO, 
- StVO, StVzO 
- GUV 0.1, GUV 7.13, GUV 5.1, GUV 27.1 
 

 
 
 


